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Ich erhalte die Angaben 

Die Pensionskasse kann mir die 

gewünschten Auskünfte trotz 

den gesetzlich 

vorgeschriebenen 

Aufbewahrungsfristen nicht 

erteilen (Aufbewahrungspflicht 

für die Belege – Art. 27j BVV 2) 

Mein Arbeitsverhältnis 

war vor 1985 

Wenn mein Arbeitsverhältnis nach 1985 war, kann die Ausgleichskasse 
(erste Säule), bei welcher mein Arbeitgeber angeschlossen war, mir den 

Namen der Pensionskasse angeben 

Ich sende meine 

schriftliche Anfrage mit 

allen vorhandenen 

Belegen an die 

Zentralstelle 2. Säule 

Ich weiss, bei welcher 

Ausgleichskasse mein 

Arbeitgeber 

angeschlossen war 

Ich weiss nicht, bei welcher 

Ausgleichskasse mein 

Arbeitgeber angeschlossen 

ist oder war 

Ich bitte diese 

Ausgleichskasse 

telefonsich oder 

schriftlich, mir die 

Angaben zu meiner 

Pensionskasse zu 

machen. Sobald ich 

diese habe, gehe ich 

wie folgt vor: 

 

Ich wende mich telefonisch oder 

schriftlich an die Kantonale 

Ausgleichskasse mit der Bitte, mir 

mitzuteilen, bei welcher 

Ausgleichskasse mein Arbeitgeber 

angeschlossen war. Sobald mir 

diese bekannt ist, weiter mit: 

 

Ich erkundige mich bei meinem Arbeitgeber nach meiner Pensionskasse, 

Vorsorgeeinrichtung der 2. Säule, Stiftung 2. Säule, usw. (Name, Adresse, 

Ansprechperson, Vertragsnummer) 

Der Arbeitgeber kann oder 

will keine Angaben machen 

Ich beantrage bei meiner Pensionskasse schriftlich 

die Überweisung der Freizügigkeitsleistungen oder 

Informationen zu meiner Situation als Versicherte(r) 

sowie zum Reglement, zu den einbezahlten 

Beiträgen, den Versicherungsleistungen usw. 

Source : Autorité de surveillance LPP et des fondations de suisse occidentale 

http://www.sfbvg.ch/xml_2/internet/de/application/f32.cfm
https://www.ahv-iv.ch/de/Kontakte/Kantonale-Ausgleichskassen
https://www.ahv-iv.ch/de/Kontakte/Kantonale-Ausgleichskassen


 


